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- UTW Dienstleistungs GmbH in ihrer heutigen Form gegründet 2003
- ca. 35 Mitarbeiter im europaweiten Einsatz
- Kernkompetenzen:

- Arbeitssicherheit
- Sachkundeprüfung Leiter/Steigschutz, Seilwinde/Kran, Aufzug, PSA,

Notabseilgeräte …
- Mängelbeseitigung nach Sachkunde
- Transformatorwartung
- Prüfung gem. DGUV Vorschrift 3 inkl. Mittelspannung
- ZÜS Prüfung Aufzug in Kooperation mit ZÜS-Prüfstellen
- Gefährdungsbeurteilung der WEA

- Instandhaltung
- Korrosionsbeseitigung
- Reinigung von Öl- und Fettschäden, Brandschäden, sowie weiterer

Verunreinigungen (Pilz- und Schimmelbefall)
- Sonstige Dienstleistungen

- CMS-Messung
- Video-Endoskopie
- Thermografie
- Anlagenbegehung
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Kran gesperrt –
Bedienfeld defekt.
Taster für Auf-
und Abfahrt
verhaken.

Abdeckung/
Gehäuse
gebrochen.
Stromkabel
beschädigt.

Kettenspeicher
muss getauscht
werden.

Kran/Kettenzug
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Kettenspeicher
muss getauscht
werden.

Kran/Kettenzug
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Der Kettensack ist 
auch ohne 
zusätzlich 
angeschlagene 
Last eine 
schwebende Last

Kran/Kettenzug
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Inbetriebnahmeprüfung der 
Aufzüge ist kurz vor diesen 
Aufnahmen erfolgt.

Führungsseil aus der Verankerung gerissen

Rolle der Seilführung während 
des Betriebs gebrochen

Aufzug/Befahranlage
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Erste Rückmeldung Wartungsgeber nach ZÜS-Prüfung:

„Winde/Fang: Notablass ohne Funktion. Keine Prüfung der Fangvorrichtung möglich“.

Daraufhin wurde der Notablass am 15.02.2021 von XXX überprüft. 

Lt. Aussage der Techniker war dieser eingefroren und musste über eine halbe Stunde lang warm 
gefahren werden. Die Funktion des Notablasses wurde in einem WhatsApp Video dokumentiert ….

Ein guter Zeitpunkt 
für eine erneute 
Unterweisung ‚bei 
besonderen 
Anlässen‘?

Aufzug/Befahranlage
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Zweite Rückmeldung Wartungsgeber nach ZÜS-Prüfung:

„hier haben sich die Techniker sicherlich falsch ausgedrückt. 

Der Notablass kann wird in einem WEA Turm (zumindest bei unseren Temperaturen) nicht einfrieren.

Meine Vermutung ist hier eher das die Bremse die auf dem Motor sitzt eingeschliffen werden musste damit sie 
sich löst.(diese kleben gern mal ein wenig, gerade bei neuen Winden)

Trotzdem ist es sowohl bei alten wie auch bei neuen Titan Winden so, das die Winde bzw. die Notablassfunktion 
eine Bestimmte Betriebstemperatur braucht.

Hierbei muss man sich aber keine sorgen um die Funktion des Notablasses machen. Sobald man ein paar 
Meter Gefahren ist, ist die Temperatur erreicht.

Ich selbst habe mehrere Hundert ZÜS Prüfungen begleitet und wir mussten bei vielen Powerclimber 
Befahranlagen erst einmal ein paar Meter hoch und runter fahren damit

alles wie Gewohnt arbeitet. Ich habe Ihnen die Herstelleranweisung zum Overspeed Test angehängt, auch da 
wird die Umgebungstemperatur als Faktor genannt.

Wenn die Notablassfunktion trotzdem aus irgendwelchen Gründen mal nicht Funktionieren sollte, können die 
Nutzer immer noch in die Leiter Übersteigen und zu Fuss nach unten gehen.“

So nimmt die 
ZÜS die Aufzüge 
nicht ab.

Aufzug/Befahranlage
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Aufzug/Befahranlage
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Theorie
Praxis

Aufzug/Befahranlage
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Leiter und Aufstiegsweg
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Auf den Podesten und im Eingangsbereich befinden sich
erhebliche Ölablagerungen. Bitte weisen Sie eventuell
nachfolgende Serviceteams unbedingt auf die
Gefährdung hin.

Leiter und Aufstiegsweg
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Abplatzungen an der
Turmwand rund um
Leiterhalterungen.
Korrosion und mögliche
Rissbildung. Muss
zeitnah (innerhalb 6
Monaten) behoben
werden.

In Höhe des 1. Podestes 
ist die Verschraubung 
Leiter – Turm gelöst. 
Schraube fehlt.

Leiter und Aufstiegsweg
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Der Hersteller hat Risse an ausgewählten Cypress 
CHT-Leitersystemen festgestellt, die aus einer mit der 
Turmhülle verbundenen Stahlstützstruktur bestehen, 
die mit dem Turmgehäuse verbunden ist.

Der Hersteller wird die Installation von horizontalen 
und vertikalen Spanngurten als vorübergehende 
Eindämmungsmaßnahme durchführen.

Weitere Abhilfemaßnahmen werden mitgeteilt, sobald 
sie verfügbar sind.

Leiter und Aufstiegsweg
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Steigschutz

Manipulation von Fallschutzläufern:

Fallschutzläufer 60.00. Pferdekarabiner mit 
einem selbstgebogenen Draht am Läufer 
befestigt. So mit der Bitte um Prüfung beim 
Hersteller eingereicht worden

(Bildmaterial zur Verfügung gestellt Oliver 
Helwig, Leiter Qualitätssicherung Lorenz 
Hasenbach GmbH u. Co. KG)
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Steigschutz

Manipulation von Fallschutzläufern:

Angebauter Winkel mit Gegenschraube. 
Bremsexenter aufgebohrt und Gewinde geschnitten, 
so kann man mit einer Schraube die Bremse 
dauerhaft offenhalten (Leitersurfen).

(Bildmaterial zur Verfügung gestellt Oliver 
Helwig, Leiter Qualitätssicherung Lorenz 
Hasenbach GmbH u. Co. KG)
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Steigschutz
Manipulation von Fallschutzläufern:

Der Läufer wurde als Schlagmittel/ Hammer verwendet. Es fehlt 
ein Teil des Gehäuses und die Schlagabdrücke sind am 
verbliebenen Gehäuse deutlich zu erkennen.

(Bildmaterial zur 
Verfügung gestellt Oliver 
Helwig, Leiter 
Qualitätssicherung 
Lorenz Hasenbach GmbH 
u. Co. KG)
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„Durch das leichte und gleichmäßige Zurücklehnen
des Anwenders wird eine horizontale Zugkraft auf
den Fallschutzläufer aufgebracht. Dadurch öffnet
sich der Bremsmechanismus und der
Fallschutzläufer bekommt einen Freilauf, damit der
Anwender aufsteigen kann. Stoppt der Anwender
während des Steigens und entlastest das System,
schließt der federbelastete Bremsmechanismus und
der Fallschutzläufer bleibt ebenfalls stehen.

Der Abstieg erfolgt nach dem gleichen Prinzip.“

(Gebrauchsanweisung für Typ 0529.74 HACA –
Fallschutzläufer)

(Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Dipl.-Ing. Ulf Moritz, 
v³ Ingenieurbüro Moritz)

Fallschutzläufer

Steigschutz
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Fallschutzläufer

(Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Dipl.-Ing. Ulf Moritz, 
v³ Ingenieurbüro Moritz)

„Während des Auf- oder Abstieges sollte das
mitlaufende Auffanggerät vom Benutzer weder
angefasst noch betätigt werden. Dadurch kann die
Bremsfunktion beeinträchtigt oder sogar verhindert
werden.“(Steigschutzsystem H50, Auffanggerät SPS-50-R2)

Steigschutz
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Beschreibung des Gefährdungspotentials:
In modernen WEA wurden in den vergangenen Jahren gehäuft Schleppläufersysteme
auch bei Nabenhöhen von bis zu 165m verbaut. Es ist zu erwarten, dass sich bei
zukünftigen WEA-Generationen mit noch höheren Türmen diese Entwicklung fortsetzt.
Die beschriebene, bei Einsatz eines Schleppläufersystems unvermeidbare,
Kraftanstrengung der Arme führt zu einer enormen Belastung der Armmuskulatur bis hin
zur Überlastung. Denkbare Konsequenzen einer solch erheblichen Überlastung sind
Kreislaufprobleme bis hin zum Zusammenbruch aufgrund von Überlastung, schwere
Verletzungen durch falsche Anwendung (aufgrund von Verzweiflung in der Notsituation).
Alle diese Zustände würden dazu führen, dass die Person aus der Leiter gerettet werden
muss.

Des Weiteren ist eine deutliche Verlängerung der Aufstiegs- und Abstiegszeiten die
Konsequenz (Faktor 2 – 3 im Vergleich zu einem Rückenzugsystem). Auch für
Evakuierungen sowie ggf. notwendige Rettungseinsätze eines an der Leiter
Verunglückten ist dies zu berücksichtigen. Aus unserer Sicht werden bei Einsatz eines
Schleppläufersystems in der o.g. Anwendung die Anforderungen an Ergonomie und
Funktion aus den Richtlinien und Normen (z.B. Maschinenrichtlinie und DIN EN 353)
nicht erfüllt.

Hierzu auch PSA BV:
� 2 Bereitstellung und Benutzung
(1) Unbeschadet seiner Pflichten nach den �� 3, 4 und 5 des Arbeitsschutzgesetzes darf der
Arbeitgeber nur persönliche Schutzausrüstungen auswählen und den Beschäftigten bereitstellen,
die
…
4. den ergonomischen Anforderungen und den gesundheitlichen Erfordernissen der
Beschäftigten entsprechen.

Steigschutz



��

…die Rückkehr 
der Seil-
Steigschutz-
systeme!

Steigschutz



��

Gem. Prüfergebnis für die WEA: sicherheitserhebliche Mängel
Der Aufzug kann betrieben werden.
Die festgestellten Mängel sind bis zum XXXX zu beseitigen.

Ähnlicher Sachverhalt, andere ZÜS:

‚Die Mängel gem. Auflistung in der Prüfbescheinigung 
sind unverzüglich zu beheben. Nach � 10 (2) ÜAnlG ist 
die Nachprüfung vor Ablauf der Nachprüffrist bei der XXX 
zu beauftragen. Der Betrieb ist unter der Maßgabe der 
Beseitigung der erheblichen Mängel bis zur 
fristgerechten Durchführung der Nachprüfung 
zulässig .‘

Hier das Stellungnahme des Prüfers:
„…

Nach Abstellung der erheblichen Mängel, kann die 
Befahranlage genutzt werden, auch wenn noch keine 
Nachprüfung stattgefunden hat.“

„Wir als ZÜS können keine Anlagen sperren und dürfen auch keine Empfehlungen. Die Nutzung der 
Befahranlage kann nur durch den Betreiber selbst oder durch das zuständige Amt untersagt werden.“

Fazit: bei einem sicherheitserheblichen Mangel am Au fzug, ist die Sperrung Betreiberverantwortung.

ZÜS Prüfung
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Ziel ist die Arbeitssicherheit in der WEA

Pflichten des Betreibers / Arbeitgebers der Anlagen :
Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Auftragneh mer, also 
Prüforganisationen und Instandhaltungsfirmen, über die von seinen 
Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und über sp ezifische 
Verhaltensregeln zu informieren ( � 13 Abs. 1 BetrSichV). Kann eine 
Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen 
werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren 
Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die Schutz-
maßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass diese wirksam 
sind. 

Dafür ist es zwingend erforderlich, dass alle Safet y Alerts / HSE 
Meldungen in die Gefährdungsbeurteilung einfließen,  damit 
wirksame Schutzmaßnahmen festgelegt werden können . 

Der Betreiber / Arbeitgeber der Anlage ist deshalb verpflichtet, die sich 
aus Safety Alerts / HSE-Mitteilungen ergebenden Erkenntnisse, die 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Prüf- oder Instandhaltungspersonals 
haben können, den Prüforganisationen bzw. Instand-
haltungsunternehmen mitzuteilen.

Der Betreiber / Arbeitgeber der Anlage muss sich auch vergewissern, 
dass das Prüf- bzw. Instandhaltungspersonal die für die Tätigkeit an 
seinen Anlagen notwendigen Anweisungen hinsichtlich der Gefahren für 
ihre Sicherheit und Gesundheit erhalten haben (� 8 Arbeitsschutzgesetz). 



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

UTW Dienstleistungs GmbH
Lilienthalstraße 1
59065 Hamm

Tel.: 02381/87 125-0
Fax: 02381/87 125-25

info@utw-gmbh.de
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www.utw-gmbh.de


